
446 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

1977 03 01 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
zur Durchführung des Übereinkommens vom 
8. September 1967 über die Anerkennung 

von Entscheidungen in Ehesachen 

Der NatioIllalirat hat ibeschloosen: 

§1. (1) Ist im Sinn des Art. 10 ,des überein
kommens vom 8. September 19>67, BGBL 
Nr. , über die Anerkennung von Ent
sdmi,dungenl in Ehesachen bei einer ausländischen 
Behörde eines der Vertragsstaaten ,die Auflösung, 
die TreIliIlung' ohne Auflö~ung des Eheban,des, 
di;e Feststellung dies Besbdhens, des Nichtbestehens 
.oder der Gültigkeit oder die Nichtigerklärung 
einer Ehe begehrt wOl'lden, so hat das Gericht 
auf Antraig oder von Amts wegen das Verfahren 
über jedes später hei ihm ges,teIlte Begehren zu 
umerbrechen, das densdben Gegenstand betrifft 
und zwisch,en dense1hen Parteien in derselben 
Parteistellu;rug erhoben w01"den ist. 

(2) Im Unt,erhrechurugSbeschJluß hat !das Gericht 
eine Unterbrechungsfdst von mindestens' einem 

Jahr und höchstens zwei Jahren festl;\lISetzeUi. B~i 
der FestsetzUl1!g ,der Frist ist auf ,die voraussicht
liche Dau'er des Verf,ahreIllS vor :der ausländisd1en 
Behörde Bedacht zu nehmen. Nach A<blauf der 
Fri's,t hat das Gericht das Vel'lhhren auf Antrag 
aufzunehmen und über das gestel1te Begehren 
sellbst zu entlocheiden, sofern bis dahin die aus
ländische Behörde nicht rechtskräf1ljg ellitSchieden 
hat. 

(3) Soba.Ld währelllddes im Inhnd anhängigen 
Verfahrens die auslänidische Behö1'1de in der Sache 
rechtskräfdg en'tlSchieden hat, ist ,da~ gesamte ibis
herige Verfahren, .a.Henfalls nach Aufnahme d~ 
im Sinn des Abs. 1 unterbrochenen Verfahrens, 
aufz,u!heben und! die Klage zurüwuwei'sen .. 

§ 2. Dieses Bunde&gesetz tritt mitdern Tag in 
Kraft, mit dem da;s ÜibereiIllkommen vom 
8. Septem!ber 1967, BGBL. Nr. , über 
die Anerkennung von' EllItlschej,dullIgen in Ehe
sachen für die Republik 'Österreich in Kraft tritt. 

§ 3. Mit der Vd11z;iehung dieses BUndesgesetzes 
ist der Bundesminister für Justiz <betraut. 
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2 446 der Beilagen 

Erläuterungen 

1. Allgemeines 

Das Übereinkommen ü'ber die An'erkenruung 
v'On En;tJScheidungen ~n Ehes·achen, das Ider erleich
terten AnerkennlUng vcon Ents,che'ildungen in: Ehe
sachen eines ~ertraJgsstaates ,in den anderen Ver
tragsstaaten :d'i,ent, ist von !der InternatiomlJlen 
Kommission für Ida.g ZivilstandJswesen gesm,affen 
und am 8. September 1967 v'On Österreich, Bel
gien~ der Bundes,repulblik Deutsd11and, Gr:iech,en
land, Frankrei,ch unld der Türkei unterzeichnet 
wOliden. 

Es tritt am3Q. TaJg nach ,der Hinterlegung der 
zweiten Notifilmtionsurkunlde üher das inner
staa tliche Verfahren, ,das zur verfassungs gemäßen 
Wirksamkeit erforderlich ,ist, für die heiden 
Staa-teru in Kraft, die diese Förmlichkeit erfüllt 
haben. Die Türkei hat !ihre Notifika\)imlsurkufilde 
am 16. Feber 1976 in Bern ihiDJ:terleg.t. Das Über
einkommen wÜI1de 'daher 1m Fall ,der Ratifika
tion durch Osterreim am 30. Ta.g filam der Hin
terlegung der österreich·rsdJ.en Notifikations
urkunlde zwischen Österreich und' der TÜ1"k'ei in 
Kraft treten. 

"Entha.lten" zu verstehen ist und unter welchen 
V or;ausset1z;ungen' unld ,für welche Dauer ,dias 
Gericht eine Frist setzen kanin. Diese überein
kommemc;lbesuimmung :bedarfda:her eines' Durch
führungsg,esetz.es. . 

Zum § 1 

Die öster;reichische Recht,soridn:ung enthält 
beine -:l:u'sdruckliche Regdung Ider Streitanhängig
keit im internaüo11'aJen Zivri'lverfahrensrecht. 
Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung ist 
a'ber die St,reit.anh:ingigkeit :geg,eben, wenn zwi
schen den Parbeien im Ausla-nd ein Rechtsstreit 
um denselben Anspruch anhängig ist und die 
Anerkenruurug der im Ausland ergehenden Ent
sch'eiJd!ung wahrs-cheinilich ,ist. Die W.ahrschei.nlich
beit ·der Anerkennung einer EntJs!ch,eidung in 
einer Ehesa-che ist nach den Bestimmungen des 
Übereinkommens ü:her -die Anerkennung von 
Entscheildungenin Ehesachen bzw. - hinsichtlich 
der Nichtvertragsstaaten - unter sinngemäßer 
Anwendung .des § 328 der deutschen Zivilprozeß
ol1dnung zu beurteilen. 

Die Herücksid1tigung der Streitanhängigkeit 
.. Das . 'ü:bereinkommen wir,d gen,ereU. in di,e enrs1prichtaber auch der österrei-chi'schen Ver
osterrcI.chlsche ~ech,tsol1dn~nlg tr~nlSformtert wer- tragspraxis seit la.nger Zeit. So ibestimmenetwa 
d-en. Seme Bestimmungen SInd mIt AUSfi!aJhme des d A t 14 AiL 1 d Abk 15 J ,1' . Ib .J·b cl f h er r. !11~. es 'Ommens vom . u 1 
Art. 10 U11lm~tte' .'ar anlW-en~ ar. Das Dur 1 Ü - 1966, BGBL Nr. 288/1967, zwischen der Repu-
r,ungsges~tz zu dl,esem Artikel, das. Geg:nstanld I hlik öster.reich unld: de,r F,ran1zöS'isch,en Republik 
,ces. v'Or1~egenden Ges:tzesentwur~s 1st, WIrd zu- über die Anerkennung unld di'e Vdl!)treckunlg v.on 
gleIch mIt ,dem überetnlkommen ;I-n Kraft -treten. gerimtlichen Entsche~dungen unld öffentlichen 

11. Besonderes 

Der Art. 10 des übereinkommens behandelt 
die Streioanhäng.igkeit. Er sieht vor, daß sich 
,die Behör;de, ,die m:it ei,nem Begehroen im Sinn 
des § 1 Abs. 1 des vorliegenden Gesetzeslentwurfs 
befaßt wir1d, zumindest vorläufig einer Entschei
-dung in der Hauptsach'e mit der Möglicllkeit 
ein-er FristJsetzunlgenohält, wenn ern ;gleiches Be
gehren schon vorher bei der Behör;de erines ande
ren Vertragsstaats anhängig gewor1clen ist. Vor
a:us'setzunlg iSit, daß beide ß.egehren denselben 
Gegenstand betreffen undzwisroen denselben 
Parteien in dersdben: Pa-rteisteHung erhoben 
werden. Vom Standpunkt des österreidli.schen 
Zivilprozesses .a,us ist es un:k1a,r, wa·s unter dem 

Urkunden auf ,dem Gebiet .des Zivil- und Han
ddsrechtes sowie ·der Art. 14 Albs. 1 des Abk'Om
mens vom 29. Juli 1971, BOBl. Nr. 610/1975 
(Druckfehle1"berirotigung BGB:l. Nr. 89/1976), 
zwischen der Republrk C5ste:rreich '1ln1d dem Gr'Oß
herzogtum Luxemburg über di'e Anerkennung 
unld d!ie V.oUstreckung von g,erichtiichen Ents:dlei
dunlgen und öffentlich,en Urkunden auf dem Ge
bi'et des Ziv,il- und Hanldelsrechtes, ,daß die Ge
richte der Vertragsstaaten, je na.ch den V'Orsch,rif
ten ihres innerstaatilichen Rechtes, einen Antrag 
entweder zurückzuweisen oder ;die Entscheidung 
aufzuschieben hahen, wenn ein gLeich'er, auf den~ 
selben Remtsanspruch gestützter Antra-g zwischen 
deDlSe~ben Parteien ~d1on vor einem Ge'richt des 
anlderen Sta.ates anhängig 1st und darüber eine 
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446 der BeHagen 3 

nach diesen Abkommen anz'uerkennende Ent
schei.d:ll'Ilg gefällt we!1den kann. Ähnliche Bescim
murugen finden sich in Iden Verträgen frber die 
Anel.1kennung und die Vollstreckung von gericht
lichen Entlscheidungen <in ZiviJ:- und Handels
S!ach'en zwi!>chen Österreich und der Buooesrepu
Mik DeutschlMlid (Art. 17, BGB!. Nr. 105/1960), 
den Ni.ederI.anden (Art. 9, BGBl. Nr. 37/1966) 
und der Schweiz (Art. 8, BGBl. NI'. 1,25/1 %2). 

Da im vorliegenden übereinkommen di,e i.n 
den aHgemeinen Anerkennun~s- und Vollstrek
kungs'verllrägen mit Frankl'eich und Luxemburg 
vorgesehene Einschränkung "je nach den Vor
schriften ihres ,im:l'erstaatlichen Rechtes" nichlt 
enthalten ist, sind die Gerichte der Vertrags
staaten verpflichtet, sich ,der s,achlichen Entschei
dung über das ge!>tdlte Begehren im Faill der 
Streitanhänlg~gk,eit zu enthalten. 

Nach österreichischem R'ech,t Ibewirkt aber die 
Streitanhängigkeit nach § 233 Atbs. 1 ZPO, daß 
die bei einem i11l1ä.ndi.sch,en Gericht einlgebrachre 
Klage zurückgewiesen werden muß. 

Nur für den v,er'hälitnismäßig engen A.nwen
dungsbereich des Art. 10 des überei11lkommens 
ist nun, um der sta'atsrvertra:glichen Verpflichtung 
entsprechen zu können, an SteHe der Zurück
weisung der Klage nach § 233 Acbs. 1 ZPO vor
zusehen~ daß :das Gericht auf Antrag oder von 
Amts wegen das Verfahren zu unterbrechen hat. 

sind aus der Sicht ,des österreichischen Rechtes 
unter der "AuFlösung" ei11ler Ehe sowohl .die 
Scheidrung einer Ehe als auch deren Aufhebung 
zu verstehen. 

Das Ger>icht hat in idem Unterbrechungs
be!>ch1uß eine Frtist von mindes'tens einem J a,hr 
und höchstens zwei Jahren zu setze,n. Die Unter
g!1enze dieser Frist ist im Art. 10 des überein
kommens sdbst vorgesehen. Die Höchstgrenze 
von zwei Jahren ist gesetzt worden, weiJ: eine 
genügende gesetzliche Grunldlage für ·di'e Ermes
s,ensents,cheidung des Richters geschaffen wendien 
muß. 

Ist die Frist verstrichen, so hart das Gericht 
das Ven.ahren auf Anllr<l!g aufzunehmen und 
über rdas ",on den Parteien gestellte Begehren 
in der Sache zu entsche~den, sofern his .dah~.n die 
ausländische Behönde keinre rechtskräftige Sach
entschreil(.litmg getroffen hat. Da's unterbrochene 
Verfahren i.st nur a1Uf Antrag der Parteien f,ort
zusetzen; trotzdem Grundsatz der Amtswegig
keit des Eheverfahrens soUen die Parteien nicht 
zur Weiterführung des im Inland anhängigen 
Verfahrens gezwungen werden können; das 
übereinkommen zwingt im übl1igen aruch nicht 
zu einer amtsweg~gen Aufnahme des unterbro
chenen Verf3!hrens. 

Hat aher die aus'länldische Behörde eilte rechts
kräftige Sachenltsch'eidung getroffen, so ha,t ,das 
österreichische Gericht, solaI1!ge es über oos ge

Die Frage der Streitaruhängirgkeit im Sinn des stellte Begehren noch nicht entschieden hat, .das 
übereinkommens kann sich nrur dann ergeben, Vel"f.a,hren aud,zuheben urud die Klage zurückzu
wenn i.n einem Vertragsstaat 'ein Verfahren an- wetsen. 
hängig ist, das den:selben Gegerustand zwischen 
deme1ben Parteien in ,der,seIhen ParteisteHung 
betrifft; ein Verfahren, an dem die Paneien etwa 
in umgekehrten Pa,rteienroHen 'beteiligt sind, hat 
außer Betracht zu bleihen; hier bleibt die oben 
dargestdlte, durch Lehre und RechtspreChung 
gestaltete Rechtsla:ge unverändert. Von einer 
"Anhängigkeit" eines Begehroens auf Auflösung, 

Hinsichdich der Kosten kommt ,d~nn der § 51 
ZPO zum Tr,agen. . 

Zum § 2 

Diese Bestimmung trifft Vorsorge, daß das 
Durchführunlgsgesetz nicht vor dem Wirksam
wenden des übereinkommens sethst in Kraft 

auf Trenn:ung ohne AuHösung des Ehebandes ,tritt. 
IUSW. vor .einer au~länJdischen Behörde kann d'J.nn 
rgesprochen wenden, wenn .aa's Begehren bei der Zum § 3 
aus1än~ischen .sehö~de. zu~i~de. st . eingelangt ist. 1

1 

Die Zus,tändigkeit des Bundes gründet sich 
Um eme Streltanhanglgkelt 1m Smn des § 232 auf ,den Art. 10 Ahs. 1 Z. 6 B~VG. Die Voll
Abs. 1 ZPO braucht 'es sich dabei nicht zu han-I ziehung ,durch den Bunde~mini,Slter für Justiz 
dein.. stützt lSiich auf das Bundesmini,ste.riengesetz 1973. 

Bei der im Art. 10 ,des übereinkommen'S ge- Die Durchführung .dies im Entwurf votliegen-
nannten "Trennung" einer Ehe kann. es sich den Bundesgesetzes ist für den Burud mit keiner 
,immer nu.r um eine Trennung ohne Auflösung finanzielrlen Mehrbehs'tU'ng vel1bunden. Die 
des Ehebandes ha,ndeln;dies wird im Durch- Unterbrechung von Verfa:hren läßt im Gegen
führungsgesetz ausdrückliich gesagt. Dagegen I teil ·eine Kostenerspa.mng erhoffen. 
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